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HAUSHALTSSATZUNG 
 

der Gemeinde Eisingen für das Haushaltsjahr 2021 
 

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am    
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
 
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen  
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 9.596.500 EUR

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -10.098.100 EUR

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -501.600 EUR

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 EUR

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von -501.600 EUR

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 EUR

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 EUR

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 EUR

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -501.600 EUR
 

 
 
 
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9.385.300 EUR

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -9.335.000 EUR

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
       (Saldo aus 2.1 und 2.2) 50.300 EUR

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 EUR

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -751.600 EUR

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
      (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -751.600 EUR

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -701.300 EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 EUR

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 EUR

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
       Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -701.300 EUR
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§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf        0,00 EUR. 
 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjah-
re mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächti-
gungen), wird festgesetzt auf          0,00 EUR. 
 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      2.000.000,00 EUR. 
 
 
 

§ 5 Steuersätze 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
 
1. für die Grundsteuer 
 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf     320 v. H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf        340 v. H. 
 
der Steuermessbeträge; 
 
 
2. für die Gewerbesteuer auf          350 v. H. 
 
der Steuermessbeträge. 
 
 
 

§ 6 Stellenplan 
 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 
 
 
 
Eisingen, den 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Thomas Karst 
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VORBERICHT 
 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
1. Allgemeines 
 
 
 
1.1 Gemarkungsfläche 
 
Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Eisingen beträgt 803,5442 ha. 
 
 
1.2 Bevölkerungsentwicklungen (Stand jeweils zum 30.06.) 
 
Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt: 
 

HH-Jahr Anzahl
1940 Volkszählung am 17.05.1939 1.071
1951 Volkszählung am 13.09.1950 1.350
1962 Volkszählung am 06.06.1961 1.425
1971 Volkszählung am 27.05.1970 2.186
1988 Volkszählung am 25.05.1987 4.104
2009 Fortschreibung auf 30.06.2008 4.506
2010 Fortschreibung auf 30.06.2009 4.443
2011 Fortschreibung auf 30.06.2010 4.483

Zensus vom 09.05.2011 4.513
2012 Fortschreibung auf 30.06.2011 4.526
2013 Fortschreibung auf 30.06.2012 4.546
2014 Fortschreibung auf 30.06.2013 4.530
2015 Fortschreibung auf 30.06.2014 4.571
2016 Fortschreibung auf 30.06.2015 4.625
2017 Fortschreibung auf 30.06.2016 4.684
2018 Fortschreibung auf 30.06.2017 4.708
2019 Fortschreibung auf 30.06.2018 4.721
2020 Fortschreibung auf 30.06.2019 4.720
2021 Fortschreibung auf 30.06.2020 4.708

Einwohner
Wohnbevölkerung

 
 
 
1.3 Organe 
 
Bürgermeister:   Thomas Karst, geb. 31.10.1960, 
    gewählt zum Bürgermeister in Eisingen am 01.12.2013, 
    Amtszeit vom 16.02.2014 bis 15.02.2022. 
 
 1. Stellvertreter: Hanspeter Karst, 
    gewählt zum 1. stv. Bürgermeister am 17.07.2019.  
 
 2. Stellvertreter: Michael Oesterle, 
    gewählt zum 2. stv. Bürgermeister am 17.07.2019. 
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Gemeinderat: 
         gewählt/  Dienstzeit 
        nachgerückt am bis 
 Freie Wählervereinigung Eisingen (FWV-E): 
 
 1. Markus Dunkel (Fraktionsvorsitzender)  26.05.2019            2024 
 2. Monja Beck      26.05.2019            2024 
 3. Till Gerke       26.05.2019            2024 
 4. Ruth Gottwald     26.05.2019            2024 
 5. Bernhard Groetzki     26.05.2019            2024 
 6. Rouven Groetzki     26.05.2019            2024 
 7. Hanspeter Karst     26.05.2019            2024 
 
 Christlich Demokratische Union (CDU): 
 
 1. Christoph Schickle (Fraktionsvorsitzender) 26.05.2019            2024 
 2. Reinhard Hauser      26.05.2019            2024 
 3. Thomas Kunzmann    26.05.2019            2024 
 
 Gemeinsam für Eisingen (GfE): 
 
 1. Ulrich Metzger (Fraktionsvorsitzender)  26.05.2019            2024 
 2. Ulrike Metzger      26.05.2019            2024 
 3. Lara Müller       26.05.2019            2024 
 4. Michael Oesterle      26.05.2019            2024 
 
 
1.4 Verwaltungsgemeinschaften 
 
 
Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal: 
 
Die Gemeinde Eisingen hat zusammen mit den Gemeinden Kämpfelbach und Königsbach-Stein eine 
Verwaltungsgemeinschaft als „Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal“ (GVV) mit Sitz in Königs-
bach-Stein gebildet. Der Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal ist lt. Verbandssatzung für die 
Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Eisingen zuständig. 
 
 
Abwasserverband Kämpfelbachtal: 
 
Außerdem hat die Gemeinde Eisingen zum 01.11.1958 zusammen mit der Gemeinde Ispringen, der 
Gemeinde Kämpfelbach (früher Bilfingen und Ersingen) und der Gemeinde Königsbach-Stein (früher 
Königsbach und Stein) den Zweckverband „Abwasserverband Kämpfelbachtal“ (AWV) gegründet. 
 
 
Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis: 
 
Weiterhin hat die Gemeinde Eisingen im Mai 1996 zusammen mit der Gemeinde Ispringen, der Gemein-
de Kämpfelbach, der Gemeinde Königsbach-Stein und der Gemeinde Remchingen den Schulverband 
„Bildungszentrum Westlicher Enzkreis“ gebildet. Die Gemeinde Remchingen ist auf eigenen Wunsch 
zum 31.07.2008 aus dem Schulverband ausgeschieden. 
 
 
Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis: 
 
Die Gemeinde Eisingen bildet zusammen mit anderen Enzkreis-Kommunen den Zweckverband Breit-
bandversorgung im Enzkreis. 
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Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis 
 
Die Gemeinde Eisingen bildet zusammen mit anderen Enzkreis-Kommunen den Zweckverband Gut-
achterausschuss im Enzkreis. 
 
2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
 
 
2.1 Grundsatzbeschluss 
 
Der Gemeinderat hat am 21.05.2014 einstimmig beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen der 
Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 auf die Kommunale Doppik umzustellen.  
 
 
2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan 
 
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus  
 

 dem Gesamthaushalt 
 den Teilhaushalten 
 dem Stellenplan.  

 
Der Gesamthaushalt wiederum besteht gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO aus 
 

 dem Ergebnishaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt 
 dem Finanzhaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt. 

 
Dem Haushaltsplan sind u.a. folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO): 
 

 der Vorbericht 
 der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm  

(mittelfristige Finanzplanung) 
 eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 
 eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen 
 eine Übersicht über den Stand der Rücklagen 
 eine Übersicht über den Stand der Rückstellungen 
 eine Übersicht über den Stand der Schulden 
 die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrech-

nungen geführt werden. 
 
Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO); die Teilhaushalte sind in 
einen (Teil-)Ergebnis- und einen (Teil-)Finanzhaushalt zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 7 GemHVO). Der 
Haushaltsplan der Gemeinde Eisingen wurde entsprechend § 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO produktorientiert 
nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen gebildet und setzt sich aus folgenden drei Teil-
haushalten zusammen, wie es die in Einsatz gebrachte Lösung „Kommunale Doppik SMART“ von 
KIVBF vorsieht: 
 
Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung) 
beinhaltet alle Leistungen, die von der Gemeinde intern erbracht werden, d. h. hier sind vor allem die 
Querschnittsaufgaben abgebildet. 
 
Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur) 
stellt alle Leistungen der Gemeinde dar, die gegenüber externen Dritten erbracht werden, d. h. eine 
Dienstleistung gegenüber diesen darstellen. 
 
Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) 
gibt Auskunft über die Finanzwirtschaft, d. h. über die Finanzierung der erbrachten Leistungen. 
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Jeder Teilhaushalt ist in sich folgendermaßen gegliedert: 
 

 Teilhaushalt:   Beispiel: THH1   Innere Verwaltung 
 Produktbereich:            11  Innere Verwaltung 
 Produktgruppe:            1120  Organisation und EDV 
 Produkt:             11200020 EDV 

 
 
2.3 Produktübersicht 
 
Die Blickrichtung in der Kommunalen Doppik soll sich künftig nicht mehr vorrangig auf Organisations-
strukturen und Zuständigkeiten einzelner Ämter oder Abteilungen für Unterabschnitte richten, sondern 
vielmehr auf die Leistungsprozesse. Infolge dieser grundsätzlich verpflichtenden Produktorientierung (§ 
4 Abs. 1 S. 2 GemHVO) müssen die Organisationsstrukturen den Prozessstrukturen angeglichen wer-
den. Dies wiederum setzt optimierte Prozesse zur Produkt- bzw. Leistungserstellung voraus.  
 
Um diese Optimierung erreichen zu können, ist es zunächst im Sinne der Aufgabenkritik erforderlich, 
sämtliche bisher wahrgenommenen Aufgaben unter der Fragestellung, ob die Aufgabe überhaupt, teil-
weise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden soll, und ob die Art der Aufgabenwahrnehmung 
sachgerecht und wirtschaftlich ist, zu beleuchten (Analyse). Anschließend sind sämtliche anfallenden 
Aufgaben zu Produkten innerhalb vorgegebener Produktbereiche zusammenzufassen und diese in Teil-
haushalte zu bündeln (Synthese).  
 
Im Zuge dieser produktorientierten Bildung der Teilhaushalte wurde vom Rechnungsamt, welches beim 
Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal angesiedelt ist, in enger Abstimmung mit der Hauptver-
waltung der Gemeinde Eisingen mit der Aufgabenkritik begonnen, indem zunächst die Aufgaben und 
Leistungen, welche die Gemeinde Eisingen erbringt, analysiert wurden (wie oben ausgeführt). In einem 
zweiten Schritt erfolgte dann die Bildung der nachfolgenden Produkte, welche den bereits genannten 
drei Teilhaushalten zugeordnet werden konnten. Die einzelnen Produkte sind ausführlich mittels Darstel-
lung der zugrunde liegenden Aufgaben erläutert. 
 
Teilhaushalt 1 
Innere Verwaltung 

PB1 11  Innere Verwaltung 

11100000 Steuerung 

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat 

11140000 Zentrale Funktionen 

11200010 Organisation 

11200020 EDV 

11210010 Personalwesen 

11220000 Finanzwesen 

11230200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 

11230500 Versicherungen 

11240010 Rathaus (Talstr. 1) 

11240020 Gemeindewohnungen 

11240030 Alte Sporthalle (Bergäcker 1) 

11250000 Bauhof (Kniebisstr. 22) 

11260000 Zentrale Dienstleistungen 

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

11330000 Grundstücksmanagement 

                                                           
1 PB = Produktbereich. 
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Teilhaushalt 2 
Dienstleistungen und Infrastruktur 

PB 12  Sicherheit und Ordnung 

12100000 Statistik und Wahlen 

12200000 Ordnungswesen 

12210000 Verkehrswesen 

12220000 Einwohnerwesen 

12230000 Personenstandswesen 

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 

12600000 Brandschutz 

 

PB 21  Schulträgeraufgaben 

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 

21400100 Schülerbeförderung 

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 

 

PB 26  Theater, Konzerte, Musikschulen 

26200400 Förderung der Musik 

 

PB 27  VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 

27200000 Öffentliche Bücherei 

 

PB 28  Sonstige Kulturpflege 

28100000 Sonstige Kulturpflege 

28100410 Alte Kelter (Kelterstr. 13) 

28100420 Vereinshaus (Steiner Str. 2) 

28100430 Lindenhof (Pforzheimer Str. 4) 

 

PB 31  Soziale Hilfen 

31400110 Altenwohnanlage (Kelterstr. 3 / Kelterstr. 5) 

31400500 Obdachlosenunterkünfte 

31400700 Flüchtlingsunterkünfte (Anschlussunterbringung) 

31400900 Nachbarschaftshilfe 

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 

 

PB 36  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Kinder in Gruppen für 0 – 6-Jährige 

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Kinder in Gruppen für 7 – 14-Jährige 
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PB 42  Sportförderung 

42100000 Förderung des Sports 

42410100 Bergäckerhalle 

42410200 Sportplätze 

 

PB 51  Räumliche Planung und Entwicklung 

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 

 

PB 52  Bauen und Wohnen 

52100000 Bauordnung 

 

PB 53  Ver- und Entsorgung 

53100100 Elektrizitätsversorgung 

53200100 Gasversorgung 

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 

53700200 Verwertung von Grünabfällen 

53800000 Abwasserbeseitigung 

 

PB 54  Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 

54100200 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung 

54500100 Gemeindestraßen Straßenreinigung 

54500200 Gemeindestraßen Winterdienst 

 

PB 55  Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 

55100100 Grünanlagen & Eisinger Loch 

55100200 Freizeitanlagen & Spielplätze 

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 

55500000 Forstwirtschaft hoheitlich 

55501000 Forstwirtschaft BgA 

55510000 Landwirtschaft 

 

PB 56  Umweltschutz 

56100600 Konzeptionen zum Immissionsschutz 

 

PB 57  Wirtschaft und Tourismus 

57300800 Bohrrainhalle 
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Teilhaushalt 3 
Allgemeine Finanzwirtschaft 

PB 61  Allgemeine Finanzwirtschaft 

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 

 
2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR 
 
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-
Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus 
 

 dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung 
 dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung 
 der Vermögensrechnung (Bilanz) 

 
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung 
dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. 
Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaus-
halt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der 
kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- 
und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditäts-
planung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar. 
 
Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Pas-
sivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen. 
 
 
 

 
  

Finanzrechnung Aktiva Passiva Ergebnisrechnung

Vermögen Basiskapital

+ Einzahlungen + Erträge
- Auszahlungen - Aufwendungen

Liquide Mittel Fremdkapital

Finanzsaldo Ergebnissaldo

Bilanz

Summe Aktiva = Summe Passiva
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3. Finanzwirtschaft 
 
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 – Kernhaushalt 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 20.02.2019 verabschie-
det. 
 
Im Gesamtergebnishaushalt wurden festgesetzt: 
 
Ordentliche Erträge        10.427.900,00 EUR 
Ordentliche Aufwendungen       10.264.100,00 EUR 
 
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis          163.800,00 EUR 
 
Da gegenwärtig die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 noch ihrer Fertigstellung 
entgegensieht, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 
noch nicht möglich. So stehen zum Beispiel die Verbuchung der bilanziellen Abschreibungen auf der 
Aufwands- sowie der bilanziellen Auflösungsbeträge auf der Ertragsseite noch aus. Es kann nur ein 
überschlägiges, aber positives Ergebnis ermittelt werden. Dieses dürfte voraussichtlich wesentlich bes-
ser ausfallen als das planmäßige positive Ergebnis von 163.800 EUR. Diese Entwicklung ist bedingt 
durch Minderaufwendungen (z.B. Personalaufwand, Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungskosten – 
1.000.000 EUR). 
 
Im Gesamtfinanzhaushalt wurden festgesetzt: 
 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    10.216.700,00 EUR 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      9.515.100,00 EUR 
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung         701.600,00 EUR 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          295.800,00 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       1.579.000,00 EUR 
Finanzierungsmittelbedarf         1.283.200,00 EUR 
Darlehenstilgungen             159.800,00 EUR 
 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes        - 741.400,00 EUR 
 
 
Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist 
am ehesten mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar 
(wenn auch einer anderen Systematik folgend). Im Jahr 2019 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss 
der Ergebnisrechnung von etwa 1.900.000 EUR erwirtschaftet. Diese Eigenmittel stehen zur Finanzie-
rung von Investitionen bereit. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von rund 
1.200.000 EUR dar. 
 
Wie vorstehend erläutert stehen zur Finanzierung der Investitionen rund 1.900.000 EUR aus dem 
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Verfügung, zusammen mit den Einzahlungen aus 
Veräußerungserlösen und Zuschüssen von rund 300.000 EUR also insgesamt 2.200.000 EUR. 
 
Da tatsächlich Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 1.900.000 EUR getätigt wurden, war 
die geplante Inanspruchnahme liquider Kassenmittel von rund 700.000 EUR nicht erforderlich; im Ge-
genteil: der Kassenbestand des Kernhaushalts erhöhte sich gegenüber der Planung um 200.000 EUR 
auf rund 3.500.000 EUR zum Jahresende. 
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3.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 – Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde in der Gemeinderatssitzung am 
20.02.2019 festgesetzt mit: 
 
Erfolgsplan in den Erträgen mit          629.300,00 EUR 
        und den Aufwendungen mit         640.400,00 EUR 
 
bei einem geplanten Verlust                         - 11.400,- EUR 
sowie  
 
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben je       659.900,00 EUR 
 
Das Planjahr verlief weitgehend plangemäß, die Umsatzerlöse erfolgten in der geplanten Höhe. 
 
Im Vermögensplan waren 359.000 EUR (47.000 EUR -Rest- Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 
116.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 96.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehäl-
ter Viehweg, 50.000 EUR Planungskosten Leitungsbau Pumpwerk Gengenbach/Hochbehälter Waldpark 
und 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L621) sowie 2.000 EUR für 
Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlos-
senen Rahmenplanung begonnen und wird 2020 weitergeführt. 

Die Aufnahme des geplanten Darlehens wurde nicht vollzogen. 
 
3.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2020 – Kernhaushalt 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde im Februar 2020 in den Gemeinderat einge-
bracht. Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich Gemeinderatssitzungen durchzuführen. 
Die Haushaltssatzung für 2020 wurde aus diesem Grund per Eilentscheidungsrecht des Bürgermeisters, 
nach Abstimmung mit den Gemeinderäten, am 22.03.2020 beschlossen. 
 
Im Gesamtergebnishaushalt wurden festgesetzt: 
 
Ordentliche Erträge          9.441.400,00 EUR 
Ordentliche Aufwendungen       10.702.800,00 EUR 
 
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis      -1.261.400,00 EUR 
 
Da derzeit sowohl noch Abrechnungen von Erträgen als auch von Aufwendungen des Jahres 2020 aus-
stehen (siehe auch 3.1), kann nur ein überschlägiges, aber positives Ergebnis ermittelt werden. Dieses 
dürfte voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als das planmäßige negative Ergebnis von -
1.261.400 EUR. Diese Entwicklung ist bedingt durch Minderaufwendungen (z.B. Sach- und Dienstleis-
tung – 1.000.000 EUR) und höheren Erträgen im Steuerbereich (Gewerbesteuernachzahlungen von 
Vorjahren und die Corona-bedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung – 900.000 EUR). 
 
Im Gesamtfinanzhaushalt wurden festgesetzt: 
 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      9.230.200,00 EUR 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      9.939.700,00 EUR 
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung        -709.500,00 EUR 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          320.200,00 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       2.727.200,00 EUR 
Finanzierungsmittelbedarf         2.407.000,00 EUR 
Darlehenstilgungen                 0,00 EUR 
 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes     -3.116.500,00 EUR 
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Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist 
am ehesten mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar 
(wenn auch einer anderen Systematik folgend). Im Jahr 2020 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss 
der Ergebnisrechnung von etwa 1.300.000 EUR erwirtschaftet. Diese Eigenmittel stehen zur Finanzie-
rung von Investitionen bereit. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von rund 
2.000.000 EUR dar. 
 
Wie vorstehend erläutert, stehen zur Finanzierung der Investitionen rund 2.000.000 EUR aus dem 
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Verfügung, zusammen mit den Einzahlungen aus 
Veräußerungserlösen und Zuschüssen von rund 350.000 EUR also insgesamt 2.350.000 EUR. 
 
Da tatsächlich Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 1.400.000 EUR getätigt wurden, war 
die geplante Inanspruchnahme liquider Kassenmittel von rund 3.100.000 EUR nicht erforderlich; im Ge-
genteil: der Kassenbestand des Kernhaushalts erhöhte sich gegenüber der Planung um 300.000 EUR 
auf rund 3.400.000 EUR zum Jahresende. 
 
3.4 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020 – Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde aufgrund der Corona-Pandemie 
per Eilentscheidungsrecht des Bürgermeisters am 22.03.2020 festgesetzt mit: 
 
Erfolgsplan in den Erträgen mit          648.000,00 EUR 
        und den Aufwendungen mit         681.500,00 EUR 
 
bei einem geplanten Verlust                         - 33.500,- EUR 
sowie  
 
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben je       610.200,00 EUR. 
 
Das Planjahr verlief weitgehend plangemäß, die Umsatzerlöse erfolgten in der geplanten Höhe. 
 
Im Vermögensplan waren 180.000 EUR (25.000 EUR -Rest- Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 
45.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter 
Viehweg, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L621, 5.000 EUR 
Wasserleitung Stichstr. Kirchsteige) sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung einge-
plant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 
2021 weitergeführt. 

Die Aufnahme des geplanten Darlehens wurde nicht vollzogen. 
 
 
 
3.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Gemeinde Eisingen verfügt mit dem vorliegenden Haushaltsplan nun über den fünften doppischen 
Haushalt, der wie bereits im Jahr 2020 Rechnungsergebnisse beinhaltet. Diese sind jedoch nicht ab-
schließend (siehe 3.1). Der Plan wurde nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg aufgestellt. 
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3.5.1 Gesamtergebnishaushalt 2021 
 
Gesamtergebnishaushalt  
 

 
 
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendun-
gen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaus-
halt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bis-
her nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Grundsätzlich ist ein Ausgleich von ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) anzustreben. 
 
Da gegenwärtig die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 noch ihrer Fertigstellung 
entgegensieht, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis der Haushaltsjahre 2017, 
2018, 2019 und 2020 noch nicht möglich; insofern sind diese Zahlen vorläufig und tw. nicht aussagekräf-
tig. 
 
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis (lfd. Nr. 20) ist mit -501.600 EUR im negativen Bereich. Dies ist 
auf Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Erträge liegen in etwa im 
Bereich des Jahres 2020, das aufgrund von Mehrerträgen aus dem Jahr 2018 in der Gewerbesteuer 
eingebrochen ist. Durch geringere Aufwendungen verbessert sich das negative Ergebnis jedoch im Ver-
gleich zum Jahr 2020. 
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Das veranschlagte negative Ergebnis wird der Ergebnisrücklage entnommen. 
 
Eine verbindliche Aussage über den Stand der Ergebnisrücklage kann aufgrund der bisher fehlenden 
Eröffnungsbilanz noch nicht getroffen werden. Eine vorsichtig geschätzte Entwicklung der Ergebnisrück-
lage der letzten Jahre ist nachfolgend aufgeführt: 
 

2017 2018 2019 2020

voraussichtliches Ergebnis 1.000.000 2.500.000 1.000.000 500.000

Stand der Ergebnisrücklage 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000  
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, 
dass auch für das Jahr 2019 aufgrund der Vergleichbarkeit Planzahlen aufgeführt sind. 
 
 
Wesentliche Erträge in den einzelnen Jahren 
 
alle Beträge in EUR 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Grundsteuer 516.500 516.500 537.000 537.600 538.100 538.700

Gewerbesteuer 1.250.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000

Gem.ant. Einkommenst. 2.995.700 2.899.100 2.672.500 2.763.700 2.923.000 3.103.300

Gem.ant. Umsatzsteuer 113.600 116.700 144.400 128.800 131.200 133.400

Familienleistungsausgl. 211.900 219.100 213.100 226.600 232.300 237.300

Schlüsselzuweisungen 2.572.700 1.704.100 2.423.100 2.196.000 2.749.700 2.685.200

Zuweisungen lfd. Zwecke 1.049.300 1.178.400 1.053.400 1.014.500 983.700 983.700

Entgelte öffentl. Lstg. 1.044.100 1.004.000 832.000 854.700 933.400 935.600

Entgelte privatr. Lstg. 201.400 203.900 211.700 211.600 211.600 211.600

Konzessionsabgabe 118.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000

bilanzielle Auflösung 211.200 211.200 211.200 211.200 211.200 211.200
 
Die veranschlagten Gewerbesteuererträge wurden an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 
2020 angepasst sowie eine Corona-bedingte Reduzierung berücksichtigt. Die Ansätze der Finanzzuwei-
sungen des Landes wurden entsprechend des Haushaltserlasses errechnet. 
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Wesentliche Aufwendungen in den einzelnen Jahren  
 
alle Beträge in EUR 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personalausgaben 2.040.000 2.226.400 2.243.000 2.287.200 2.332.600 2.378.500

Unterhaltungsaufwand 1.524.300 1.009.400 560.700 528.500 509.400 510.800

Bewirtschaftungsaufwand 364.500 359.900 328.300 332.900 337.000 342.300

Umlage an GVV 245.000 240.000 250.000 254.500 260.700 266.000

Umlage an Schulverband 231.600 216.100 355.800 43.700 17.600 58.700

Umlage an AWV 360.000 370.000 370.500 381.000 373.900 368.600

Gewerbesteuerumlage 244.600 110.000 100.000 100.000 110.000 110.000

Finanzausgleichsumlage 1.264.400 1.638.200 1.368.800 1.383.700 1.333.500 1.300.100

Kreisumlage 1.553.300 1.897.400 1.684.600 1.729.600 1.719.700 1.706.000

Erstattung Ev. KiGa 663.000 663.000 849.000 872.000 899.400 916.500

bilanzielle Abschreibung 749.000 763.100 763.100 763.100 763.100 763.100
 
 
Der Ansatz für Personalaufwendungen für das Planjahr wurde sorgfältig hochgerechnet und anhand 
einer noch zu verifizierenden geschätzten Aufteilung prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Im 
Vergleich zum Vorjahr 2020 erhöhen sich die planmäßigen Personalaufwendungen um 16.600 EUR  
(+0,75 %).  
 
Der Ansatz für Unterhaltungsaufwand reduziert sich im Planjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich 
um 448.700 EUR an. Die finanziell bedeutendsten hiervon sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt.  
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Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr 
 
alle Beträge in EUR 
 

Ansatz
EUR

11240020 Gemeindewohnungen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden 15.000

21100100 Grundschule Heizungssanierung (letzter Abschnitt) 20.000

21100100 Grundschule Mobiliarerneuerung in einigen Klassenzimmern 30.000

31400110 Altenwohnanlage Austausch Bodenbelag 10.000

42410100 Bergäckerhalle Warmwasseraufbereitung 50.000

53800000 Abwasserbeseitigung Sanierung Kanalnetz 20.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze Jahreslos 150.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Sanierung der Wege 40.000

55510000 Landwirtschaft Sanierung Dach Maschinenhalle 12.000

UnterhaltungsmaßnahmeProdukt

 
 
 
Aufgrund der geforderten Bruttodarstellung sind eventuelle Zuschüsse und Zuweisungen zu den einzel-
nen Maßnahmen nicht in Abzug gebracht; diese finden sich vielmehr auf der Ertragsseite bei den Zuwei-
sungen für laufende Zwecke (s.o.). 
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3.5.2 Gesamtfinanzhaushalt 2021 
 
Gesamtfinanzhaushalt  
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Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu pla-
nen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirk-
samen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo (lfd. Nr. 17) wird als Zahlungsmit-
telüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem ope-
rativen Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen 
Zahlungsmittel dar. 
 
Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Netto-
Investitionsvolumen (lfd. Nr. 31). Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird somit der Sal-
do aus dem o. g. Cash-flow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden (lfd. Nr. 32). 
 

 
 
Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite und deren Tilgung), und ob und wie die 
Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des eigentlichen 
Finanzhaushalts (lfd. Nr. 36) beantwortet somit die Frage, wie sich die Liquidität der Körperschaft im 
Haushaltsjahr entwickelt. Als Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist die Darstellung der voraussichtlichen 
Entwicklung der Liquidität beizufügen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittel-
fristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt. 
 
Kreditaufnahmen sind im Jahr 2021 nicht geplant. Der Kernhaushalt ist schuldenfrei. Sämtliche Zahlun-
gen können aus den liquiden Eigenmitteln bestritten werden. 
 
Im Jahr 2021 sind Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 751.600 EUR geplant (siehe 
3.5.3 Maßnahmenkatalog 2021). Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant, so dass sich 
die Netto-Investitionen (lfd. Nr. 31) auf 751.600 EUR belaufen. Verpflichtungsermächtigungen sind keine 
veranschlagt. 
 
Zur Finanzierung werden 701.300 EUR aus verfügbaren liquiden Eigenmitteln (ehedem „Entnahme aus 
der Allgemeinen Rücklage“) geleistet, welche sich entsprechend verringern (lfd. Nr. 36). Der Bestand der 
liquiden Mittel zum Jahresende beläuft sich voraussichtlich auf 3.048.800 EUR; die voraussichtliche 
Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 164.900 EUR. 
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3.5.3 Maßnahmenkatalog 2021  
 

Ansatz VE
EUR EUR

11250000 Bauhof 4 Mulchmäher 8.000

11250000 Bauhof 7 Hochdruckreiniger 5.000

11250000 Bauhof 8 Dachverlängerung 40.000

11330000 Grundstücksmanagement 1 Grunderwerb 250.000

12600000 Brandschutz 6 Digitalfunk in den Fahrzeugen 3.000

21500300 Schulverband 1 Kapitalumlage 26.600

28100420 Vereinshaus 2 Innenausbau Vereinshaus Planung 50.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 2 Breitband Ausbauplanung 15.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 3 Ausbau Stichstr. Kirchsteige 50.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 4 Parkplatz Alte Steiner Str. 29 Abriss/Neuanl. 100.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 5 Brunnenplatz - Neugestaltung 40.000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 6 Rathausplatz - Neuanlage 160.000

55300000 Friedhof 4 Klimagerät für Leichenhalle, 2. Raum 4.000

S U M M E 751.600

Nr. MaßnahmeProdukt2021

 
Aufgrund der gesetzlichen Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO wurden folgende absehbare 
Ansätze für Auszahlungen für Investitionen des Vorjahres 2020 bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt, 
da diese auch im Planjahr 2021 für ihren Zweck verfügbar bleiben und bisher nicht in Anspruch genom-
men wurden:  
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Ansatz
EUR

11330000 Grundstücksmanagement 1 Grunderwerb 150.000

12600000 Brandschutz 6 Digitalfunk in den Fahrzeugen 12.000

12600000 Brandschutz 4 Löschfahrzeug 10/6 Allrad 220.000

12600000 Brandschutz 4 Löschfahrzeug 10/6 Allrad - Zuschuss -90.000

21500300 Schulverband 1 Kapitalumlage 124.700

42100000 Sportförderung 0 Zuschuss CVJM - Baumaßnahme 10.500

54100100 Straßen, Wege, Plätze 2 Investzusch. Brücke Waldpark 11.000

S U M M E 438.200

2020 Produkt Nr. Maßnahme

 
 
Aufgrund der gesetzlichen Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO wurden folgende absehbare 
Ansätze für Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2019 bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt, 
da diese auch im Planjahr 2021 für ihren Zweck verfügbar bleiben und bisher nicht in Anspruch genom-
men wurden:  
 

Ansatz
EUR

21500300 Schulverband 1 Kapitalumlage 98.500

S U M M E 98.500

2019 Produkt Nr. Maßnahme
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3.5.4 Haushaltsvermerke 2021 
 
Der Schulleiterhaushalt der Grundschule Eisingen und der Haushalt der Waldpark-Kindertagesstätte 
Eisingen werden entsprechend der vom Gemeinderat festgelegten Budget-Richtlinie budgetiert. 
 
Budget der Grundschule Eisingen 
 
Produkt Grundschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2021
21100100 Eisingen Nummer Sachkonto EUR

42710000 Bes. Verw./Betr.aufwendungen 3.500,00

42740000 Lehr- / Unterrichtsmaterial 1.000,00

42750000 Lernmittel 7.500,00

44290000 Sonstige Aufwendungen 0,00

44310000 Geschäftsaufwendungen 7.500,00

44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltung 200,00

SUMME 19.700,00  
 
 
Budget der Waldpark-Kindertagesstätte Eisingen 
 
Produkt Waldpark- Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2021
36500101 Kindertagesst. Nummer Sachkonto EUR

42610000 Aus- und Fortbildung 600,00

42740000 Lehr- / Unterrichtsmaterial 3.000,00

44290000 Sonstige Aufwendungen 100,00

44310000 Geschäftsaufwendungen 4.000,00

44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 200,00

44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltung 500,00

SUMME 8.400,00  
 
Darüber hinaus haben die Teilhaushalte die Funktion von Budgets (§ 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Als direk-
te Folge hiervon werden sie als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet.  
 
Eine Deckungsfähigkeit entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 
GemHVO) wird als ausreichend betrachtet. Ebenso werden die gesetzlichen Regelungen zur Übertrag-
barkeit als hinreichend angesehen (§ 21 GemHVO). 
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4. Mittelfristige Finanzplanung 
 
 
Die Gemeinde Eisingen hat gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO der Haushaltswirtschaft eine fünf-
jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Er-
gänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. 
 
Die Gemeinde Eisingen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushalts-
planung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen 
nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich 
ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres; die Planungswerte der Folgejahre besitzen kei-
nen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörenden Investitionspro-
gramm vom Gemeinderat beschlossen werden (vgl. § 85 Abs. 4 GemO). 
 
4.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt  
 
 

Ordentliche Erträge 9.596.500 9.440.800 10.308.300 10.436.100

Ordentliche Aufwendungen -10.098.100 -9.650.600 -9.578.300 -9.703.600

Ordentliches Ergebnis -501.600 -209.800 730.000 732.500

Zuführung zur 
Ergebnisrücklage

-501.600 -209.800 730.000 732.500

Planung
2024

- EUR -
Gesamtergebnishaushalt

Planung
2021

- EUR -

Planung
2022

- EUR -

Planung
2023

- EUR -

 
 
Im Finanzplanungszeitraum sind die ordentlichen Ergebnisse ab 2023 positiv. Lediglich die Jahre 2021 
und 2022 liegen im negativen Bereich. Dies ist hauptsächlich der Corona-Pandemie geschuldet. Die 
weiteren Gründe hierfür wurden bereits unter 3.5.1 ausgeführt. 
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4.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt  
 

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

9.385.300 0 9.229.600 10.097.100 10.224.900

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

-9.335.000 0 -8.887.500 -8.815.200 -8.940.500

Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf des Finanzhaushalts 50.300 0 342.100 1.281.900 1.284.400

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-751.600 0 -1.227.500 -1.277.600 -557.200

Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitonstätigkeit

-751.600 0 -1.227.500 -1.277.600 -557.200

veranschl. Finanzierungs-
mittelüberschuss/-bedarf -701.300 0 -885.400 4.300 727.200

Einzahlungen aus
Kreditaufnahmen

0 0 0 0 0

Auszahlungen aus
Tilgungen von Krediten

0 0 0 0 0

veranschl. Änderung des
Finanzierungsmittelbestandes -701.300 0 -885.400 4.300 727.200

nachrichtlich:
Eigenmittel zum Jahresbeginn

Gesamtfinanzhaushalt
Planung

2024
- EUR -

Planung
2021

- EUR -

Planung
2022

- EUR -

Planung
2023

- EUR -

VE
2021

- EUR -

1.970.7003.553.100 0 2.851.800 1.966.400

 
 
Zu Beginn des Jahres 2021 stehen ausreichend Eigenmittel zur Verfügung, so dass in diesem Jahr kei-
ne Kreditaufnahme notwendig wird. Auch in den Folgejahren 2022 bis 2024 ist keine Kreditaufnahme 
erforderlich. 
 
 
 
Eisingen, im Februar 2021 
 
 
 
Thomas Karst 
Bürgermeister 
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mit
Zulage

Sonder-
schlüssel

Leer-
stellen

Stellen
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Höherer Dienst A 16 1,00 1,00 1,00
A 15
A 14
A 13

Gehobener Dienst A 13
A 12 1,00
A 11 1,00 1,00
A 10
A 9

Insgesamt (A) 2,00 2,00 2,00

Allgemein E 9c 1,00
E 9b 1,00 1,00
E 9a 0,70 0,70 0,70
E 8 1,00 1,00 1,00
E 7 1,00 1,00
E 6 7,30 7,30 6,90
E 5 2,30 1,30 2,30
E 4 2,00 3,00 2,00
E 3
E 2 2,70 2,50 2,40
E 1 0,10 0,10 0,10

Sozial-/Erziehungsdienst S 15
S 13 1,90 1,90 1,90
S 12
S 11
S 10
S 9

S 8a 10,60 9,50 7,80
S 7
S 6
S 5
S 4 1,80 1,00 1,00
S 3 3,90 3,90 4,00
S 2 1,00 1,00 1,00

Insgesamt (B) 37,30 35,20 32,10

Beschäftigte
insgesamt (A + B) 39,30 37,20 34,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Beamte

Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung

Besoldungs-
gruppe

Zahl der Stellen Nachrichtlich

Insgesamt

darunter
Zahl der 

tatsächlich 
besetzten 
Stellen am 
30.06.2020

Vermerke
Erläuterungen

Teil A:

Teil B:
Beschäftigte

Entgeltgruppe
bzw.

Sondertarif

Entgeltgruppe
bzw.

Sondertarif
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I. Beamte

A 14 A 13 A 13 A 12  A 11 A 10 - A 9

1: Innere Verwaltung 1,00 0,75

2: Dienstl. u. Infrastruktur 0,25

3: Allg. Finanzwirtschaft

II.1 Beschäftigte - Allgemein

1: Innere Verwaltung 0,10 1,00 1,00 2,70 4,40

2: Dienstl. u. Infrastruktur 0,90 0,70 4,60 2,70

3: Allg. Finanzwirtschaft

II.1 Beschäftigte - Sozial-/Erziehungsdienst

Teilhaushalte S 15 S 13 S 9 S 8a S 7 S 6 S 5 - S 1 Vermerke
Erläuterungen

1: Innere Verwaltung

2: Dienstl. u. Infrastruktur 1,90 10,60 6,70

3: Allg. Finanzwirtschaft

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalte Bürgermeister
Höherer Dienst Gehobener Dienst Vermerke

Erläuterungen

Teil C: - nachrichtlich -

 E 8 E 7 E 6 E 5 - E 1 Vermerke
ErläuterungenTeilhaushalte E 9c E 9b E 9a
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Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Zahl Erläuterungen

Insgesamt

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Zahl Erläuterungen

Anwärter, Beamte a. W.

Auszubildende

Praktikanten

Insgesamt

Beschäftigt am
30.06.2020

0,50

Ausbildungsvergütung

fester Satz

1,00

Art der Vergütung

Beschäftigt am
30.06.2020

Teil D: - nachrichtlich -

Anwärterbezüge

1,50

Aufwandsent-
schädigung

Vorgesehen im
Jahr 2021

Vorgesehen im
Jahr 2021
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 Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 3.498.000

2a + 0

2b + 0

2c + 322.000

3a - 0

3b - 0

4 = 3.820.000

5 - 0

6 + 0

7 + 0

8 +/- -266.900 -701.300 -885.400 4.300 727.200

9 = 3.553.100 2.851.800 1.966.400 1.970.700 2.697.900

10 - 0 0 0 0 0

11 - 0 0 0 0 0

12 = 3.553.100 2.851.800 1.966.400 1.970.700 2.697.900

13 156.300 164.900 175.200 180.500 180.300

* hier ist in Spalte 1 der vsl. Mittelabfluss für Maßnahmen der Vorjahre im Planjahr 2021 inbegriffen
  (aufgrund gesetzlicher Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO) - vgl. Vorbericht 3.7.3

Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2022 2023 2024 2025

TEUR TEUR TEUR TEUR

2 3 4 5

 

0 0 0 0

0 0 0 0Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

0

2018

2017

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan

2020

TEUR

1

Nr.

Summe:

2019

Finanzhaushalt

Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr

Jahr

Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn

Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn

liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn

vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Finanzplanung

voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*

davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden

          für sonstige bestimmte Zwecke gebunden

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermägen

Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermägen
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Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres

1.   Ergebnisrücklagen

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 5.000 4.498

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0

2.  Zweckgebundene Rücklage 0 0

Rücklagen gesamt 5.000 4.498

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

   1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

   1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

   1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

   1.4 Gebührenüberschussrückstellungen

   1.5 Altlastensanierungsrückstellungen

   1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 
      aus Bürgschaften und Gewährleistungen

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Rückstellungen gesamt

Art
TEUR 

Art
TEUR

voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres

0

0

0

0

0

0

0

0
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 Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres

1.1 Anleihen 0 0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
     für Investitionen

1.2.1 Bund

1.2.2 Land 0 0
1.2.3 Gemeinden und
        Gemeindeverbände

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen

1.2.5 Kreditinstitute 0 0

1.2.6 sonstige Bereiche

1.3 Kassenkredite 0 0
1.4 Verbindlichkeiten aus 
    kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden 
    Kernhaushalt 0 0

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
      für Investitionen 1.154 1.663

2.3 Kassenkredite 393 0
2.4 Verbindlichkeiten aus
      kreditähnlichen Rechtsgeschäften
2. Voraussichtliche Gesamtschulden 
    Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.547 1.663

3.1 Anleihen 0 0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
      für Investitionen 1.154 1.663

3.3 Kassenkredite 393 0
3.4 Verbindlichkeiten aus
     kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 1.547 1.663
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und 
Sondervermögen mit Sonderrechnung -393 0

3. Konsolidierte Gesamtschulden 1.154 1.663

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden
TEUR

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
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Anlage 16

Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung

2019* 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

absoluter Betrag € -1.261.400,00 -501.600,00 -209.800,00 730.000,00 732.500,00

Betrag je Einwohner €/EW -267,25 -106,54 -44,56 155,06 155,59

Aufwandsdeckungsgrad % -11,79 -5,20 -2,17 7,62 7,55

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 2.934.900,00 3.611.700,00 3.409.900,00 4.275.400,00 4.440.800,00

Betrag je Einwohner €/EW 621,80 767,14 724,28 908,11 943,25

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 27,42 37,42 35,33 44,64 45,76

1.2 Betriebsergebnis - netto -

absoluter Betrag € -4.193.700,00 -4.110.700,00 -3.617.100,00 -3.542.800,00 -3.705.700,00

Betrag je Einwohner €/EW -888,50 -873,13 -768,29 -752,51 -787,11

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % -39,18 -40,71 -37,48 -36,99 -38,19

absoluter Betrag € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

absoluter Betrag € -1.261.400,00 -501.600,00 -209.800,00 730.000,00 732.500,00

F I N A N Z L A G E

absoluter Betrag € -709.500,00 50.300,00 342.100,00 1.281.900,00 1.284.400,00

Betrag je Einwohner €/EW -150,32 10,68 72,66 272,28 272,81

absoluter Betrag € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

absoluter Betrag € -709.500,00 50.300,00 342.100,00 1.281.900,00 1.284.400,00

Betrag je Einwohner €/EW -150,32 10,68 72,66 272,28 272,81

absoluter Betrag € 156.300,00 164.900,00 175.200,00 180.500,00 180.300,00

absoluter Betrag € 3.553.100,00 2.851.800,00 1.966.400,00 1.970.700,00 2.697.900,00

K A P I T A L L A G E

absoluter Betrag €

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag €

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme %

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme %

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen %

absoluter Betrag €

Betrag je Einwohner €/EW

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 ist noch nicht möglich,
  weshalb an dieser Stelle auf eine Darstellung verzichtet wird

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

E R T R A G S L A G E

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Eigenkapital

10. Anlagendeckung

11.Verschuldung

Kennzahl Einheit

1. ordentliches Ergebnis

2. Sonderergebnis

3. Gesamtergebnis

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
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stand: 28.12.2020 Alle Beträge in EUR

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A 6.251 x 195 : 320 = 3.809
Grundsteuer B 512.120 x 185 : 340 = 278.653
Gewerbesteuer 1.121.392 x 290 : 350 = 929.153
Gewerbesteuer-Umlage 1.121.392 x 64 : 350 = -205.054
Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.808.333.613 x = 2.795.501
Zuw. nach § 29a FAG 504.909.568 x = 207.315
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80 % von 1.142.509.551 x = 103.191

4.112.568

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1) 4.112.568
Zuweisungen VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG) 2.898.445 x % = 2.026.883
Zuweisungen VVJ (§ 5 Abs. 3 FAG) 179.329 x % = 53.924

6.193.375

1.3.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.VJ 4.708
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0
Grundkopfbetrag des Landes 1.406
Kopfbetrag Gemeinde Eisingen 1.440,40

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) 1.440,40 x = 6.781.403

1.3.2 Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm) 8.035.636
Erhöhte Einwohnerzahl 4.708

Flächenfaktor 8.035.636,00 : 4.708 = 1.706,80

Flächenkomponente 2,50 %

Kopfbetrag B 35,20

Bedarfsmesszahl B 35,20 X 4.708 = 165.722

6.947.125

4.708

Bedarfsmesszahl Gesamt

69,93
30,07

Steuerkraftsumme

Kommunaler Finanzausgleich 2021

0,0004106
0,0004106
0,0001129

Steuerkraftmesszahl
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2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 6.193.375
- je Einwohner 6.193.375 : = 1.315,50
- in % des Landesdurchschnitts 1.315,50 : = 77,46

umgerechnete Einwohnerzahl 4.708 x = 5.414

Zuweisungen (§ 4 FAG) 78,00 x = 422.292

2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.3) 6.947.125
Steuerkraftmesszahl (1.1) 4.112.568
Schlüsselzahl 2.834.557

Zuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG) 2.834.557 x 70,00 % = 1.984.189

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.3) 4.168.275
Steuerkraftmesszahl 4.112.568

55.707

Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG) 55.707 x 30,00 % 16.712

2.3 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen (§ 29a FAG) 519.200.000 x 0,0004106 = 213.183

2.4 Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
und gewichteten Kinder

Zuweisungen (§ 29b FAG) 3.572,66 x 101,4 = 362.267

2.5 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
und gewichteten Kinder

Zuweisungen (§ 29c FAG) 16.383,00 x 32,4 = 530.809

2.6 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)

Zuweisung pro gewichteter Tageseinrichtung 
und gewichteten Tageseinrichtungen 

Zuweisungen (§ 29e FAG) 55.510 x 0,940 = 47.479

2.7 Verkehrslastenausgleich (§§ 26, 27 FAG)

Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen pro km 2.500
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in km 1,5

Zuweisungen (§ 26 FAG) 2.500 x 1,5 = 3.750

pauschale Zuweisungen pro ha 8,40
Gemeindefläche in ha 804

Zuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG) 8,40 x = 6.753

1.698,25
4.708

5.414

1,15

804
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3. Berechnung des Gemeindeanteils an Gemeinschaftssteuern

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Einkommensteueranteil 6.509.000.000 x = 2.672.595

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Umsatzsteueranteil 1.194.000.000 x = 144.474

4. Berechnung der Umlagen

4.1 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme (1.2) 6.193.375
Kreisumlagesatz 26,50

Kreisumlage 6.193.375 x = 1.684.598

4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftsumme (1.2) 6.193.375
Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.3) x 100

4.112.568 : 6.947.125 x 100 = 59,20

Umlagesatzberechnung
Mindestumlagesatz
Erhöhung (falls Steuerkraftquote > 60) 0,06 x 0 =
FAG-Umlagesatz somit 22,100

Finanzausgleichsumlage 6.193.375 x = 1.368.736

4.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbesteuer-Istaufkommen 1.000.000
Gewerbesteuerhebesatz 350
Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger) 35,0

Gewerbesteuerumlage 2.857,14 x = 100.000

0,000

22,100

35,0

0,0004106

0,000121

27,20

22,100
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1. Grundsteuer A 320 v.H.

2. Grundsteuer B 340 v.H.

3. Gewerbesteuer 350 v.H.

4. Hundesteuer - Satzung vom 19.10.2016

Ersthund 75,00 EUR
jeder weitere Hund 150,00 EUR
Kampfhund 480,00 EUR
jeder weitere Kampfhund 960,00 EUR

5. Öffentliche Abwasserbeseitigung - Satzung vom 17.12.1997

Der Entwässerungsbeitrag beträgt je m2 Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom
09.12.2020 für den

a) öffentlichen Abwasserkanal 3,15 EUR
b) mech. u. biolog. Teil des Klärwerks 2,75 EUR

Die Abwassergebühren betragen  
ab dem 01.01.2016 lt. Satzungsänderung vom 21.10.2015
- Schmutzwassergebühr je cbm 2,21 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m² 0,69 EUR
ab dem 01.01.2018 lt. Satzungsänderung vom 31.01.2018
- Schmutzwassergebühr je cbm 2,25 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m² 0,68 EUR
ab dem 01.01.2021 lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020
- Schmutzwassergebühr je cbm 1,67 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m² 0,41 EUR

6. Wasserversorgung und Abgabe von Wasser - Satzung vom 17.12.1997

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m2 Nutzungsfläche
lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 7,45 EUR

Die Verbrauchsgebühren nach dem gemessenen Verbrauch beträgt je m³
lt. Satzungsänderung vom 17.10.2012 2,45 EUR
lt. Satzungsänderung vom 23.11.2016 2,67 EUR
lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 2,97 EUR

Die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich
lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 4,54 EUR

Die Zählergebühr pro Zähler beträgt monatlich
lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 1,06 EUR

7. Erschließungsbeiträge - Satzung vom 14.12.2005

Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen
Erschließungsaufwand beträgt 5 v.H.

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Übersicht
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Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Wirtschaftsplan 2021 
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Wirtschaftsplan 2021 
 
 

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates      
 

2. Vorbericht            
 

3. Erfolgsplan 2021           
 

4. Vermögensplan 2021          
 

5. Investitionsübersicht 2021 – 2024        
 

6. Berechnung des Schuldendienstes        
 

7. Finanzplanung (Erfolgs-/Vermögensplan)       
 

8. Stellenübersicht           
 

9. Bilanz 2019            
 

10. Gewinn- und Verlustrechnung 2019        
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WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG 
 
für das   
 
Wirtschaftsjahr 2021 
 
 
Aufgrund von §§ 1, 3 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1, 2 
und 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziffer 3 und 
Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat am                         
folgenden Wirtschaftsplan 2021 für die Wasserversorgung beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Wirtschaftsplan 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird 
im Erfolgsplan 
in den Erträgen in Höhe von      724.900 EUR 
in den Aufwendungen in Höhe von     734.400 EUR 
und einem Jahresverlust von          9.500 EUR 
 
im Vermögensplan 
in den Einnahmen und Ausgaben auf                                 857.700 EUR 
festgesetzt. 
 
 
§ 2 Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen 
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf   662.100 EUR 
festgesetzt. 
 
 
§ 3 Kassenkredite 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf               400.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf                                                          0 EUR 
festgesetzt. 
 
 
75239 Eisingen, den 
 
 
 
Karst 
Bürgermeister 
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VORBERICHT 
 

für das Wirtschaftsjahr 2021 
 
1. Allgemeines 
 
Die Wasserversorgung der Gemeinde Eisingen wird als Sonderrechnung nach dem 
Eigenbetriebsgesetz geführt. 

 

2. Wirtschaftsabschluss 2019 
 

Die Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2019 ist erstellt und die Bilanzsumme beträgt 
2.619.304,38 EUR. 

Die Erfolgsrechnung 2019 schließt mit einem Verlust in Höhe von 6.696,05 EUR ab (Vorjahr 
Gewinn 39.270,54 EUR). 

Forderungen an die Gemeinde bestehen über 19.518,61 EUR (u. a. Betriebskosten 
Radlader). 

Das Stammkapital blieb im Jahr 2019 unverändert bei 843.631,60 EUR. 

Die Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 2.582,31 EUR. 

Der Jahresverlust 2019 mit 6.696,05 EUR wird vorgetragen. Der Verlustvortrag aus 
Vorjahren mit restlichen 41.403,38 EUR bleibt vorgetragen. Der bilanzielle 
Finanzierungsfehlbetrag belief sich zum Jahresende auf rund 282.000 EUR. 

Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Kreditinstituten von 1.294.000 EUR, gegen die 
Gemeinde von 431.631,76 EUR, aus Lieferungen und Leistungen von 56.232,45 EUR und 
Sonstigem von 5.951,69 EUR. 

Das bereinigte Eigenkapital beträgt 798.114,48 EUR oder 33,05 v.H. (Stammkapital + offene 
Rücklagen - Bilanzverlust), das Fremdkapital 1.616.656,11 EUR oder 66,95 v.H. 
(Fremdkapital + Kassenbestand) [jeweils von der verkürzten Bilanzsumme]. 

 

3. Rückblick auf 2020  
 

Im Vermögensplan waren 180.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (25.000 EUR -
Rest-Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 45.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter 
Waldpark neu, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Viehweg, 5.000 EUR 
Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige und 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung 
Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621) sowie 2.000 EUR für Betriebs- und 
Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der 
beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2021 weitergeführt.  
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Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende 2020 wird sich gegenüber dem 
Vorjahr vermutlich reduzieren.  

Die geplante Darlehensaufnahme wurde nicht vollzogen. 

 

4. Wirtschaftsplan 2021 
 

1. Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 724.900 EUR (Vorjahr 648.000 EUR), bei einem 
ausgewiesenen Verlust von 9.500 EUR (Vorjahr Verlust 33.500 EUR). 

Die Einnahmen im Wasserverkauf wurden mit 673.500 EUR angesetzt. Die 
Verbrauchsgebühren für Wasserbezug betragen 2,97 EUR/m³, die Grundgebühr pro Zähler 
beträgt monatlich 4,46 EUR sowie die von der Größe des Zählers anhängige monatliche 
Zählerkosten zwischen 1,06 EUR und 13,30 EUR. Aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach 
des Bauhofes sind Erlöse in Höhe von 11.100 EUR eingeplant. Die Ausgabeansätze sind 
weitestgehend unverändert geblieben bzw. wurden den Gegebenheiten entsprechend 
angepasst. Der Materialaufwand und die Fremdunterhaltung für die Wasserzähler wurde für 
das Jahr 2021 erhöht, da eine große Anzahl an Wasserzählern turnusgemäß ausgetauscht 
werden muss. Zudem musste der Ansatz für die Fremdunterhaltung des Leitungsnetzes 
erhöht werden, da deutlicher Sanierungsbedarf für die Schächte und Schieber besteht.  

Die Ansätze im Bereich der Fremdunterhaltung der Aufbereitungsanlagen wurden ansonsten 
auf das normale Maß angepasst. 

Die Abschreibungen betragen 193.600 EUR (Vorjahr 188.000 EUR). 

Der Wassermeister und der stellvertretende Wassermeister sind zu 100 v. H. der 
Wasserversorgung zugeordnet. 

 

2. Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 610.200 EUR auf 857.700 
EUR. 

Es sind insgesamt 270.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (20.000 EUR -Rest-
Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter 
Waldpark neu, 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen, 20.000 EUR Wasserleitung 
Stichstr./Kirchsteige, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt 
L 621 und 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltration), 100.000 EUR für die 
Planung Versorgungssicherheit, 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die 
Wasserversorgung sowie 2.000 EUR für die Beschaffung von Betriebs- und 
Geschäftsausstattung eingeplant. Der zuletzt festgestellte Deckungsmittelfehlbetrag von 
281.900 EUR ist eingestellt. Die Tilgung von Krediten erfordert einen Ansatz von 153.000 
EUR. 

Finanziert werden die Aufwendungen mit 193.600 EUR Abschreibungen, Beitragseinnahmen 
von 2.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 662.100 EUR.  
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Investitionsplan 
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Gemeinde Eisingen
Eisingen

Gemeinde Eisingen
Eisingen

Berechnung des Schuldendienstes

Jahr der Ursprüngl. Fest- Zins- Schulden- Schuldendienst Schuldenstand

Gläubiger Kredit- Kreditbetrag Laufzeit schreibung satz stand auf Zins Tilgung auf Schluss des

aufnahme EUR bis bis v. H. 01.01.2021 EUR EUR Haushaltsjahres

Darlehensaufnahme 2010 900.000 2023 01.12.2023 2,80 270.000 6.412 90.000 180.000

Voba Stein Eisingen eG

Nr. 3405601019

 

Darlehensaufnahme 2011 650.000 Umschuldung      

Voba Stein Eisingen eG 50.000 2039 15.12.2021 2,90 532.000 15.124 28.000 504.000

Nr. 3405601027

Darlehensaufnahme 2016 440.000 2036 01.12.2036 1,41 352.000 4.847 22.000 330.000

WL Bank AG

Nr. 628795400

Darlehensaufnahme 2021 662.100 4.100 13.000 649.100

 

Endsumme 2.702.100 1.154.000 30.483 153.000 1.663.100
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Gemeinde Eisingen
Eisingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Erfolgsplan in EUR

 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024

Erträge

1. Umsatzerlöse (inkl. bilanz. Aufl.) 613.700 696.900 696.800 700.200 697.300

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands 
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge 24.300 17.000 17.000 17.000 17.000

5. Erträge aus Beteiligungen 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000

6. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih.
des Finanzanlagevermögens

7. Sonstige Zinssen und ähnliche Erträge

8. Erträge aus Gewinngemeinschaften etc.

9.  Außerordentliche Ertäge

Summe Erträge 648.000 724.900 724.800 728.200 725.300

Aufwendungen

10. Materialaufwand 193.500 236.200 214.300 217.500 220.600

11.  Personalaufwand 131.000 123.900 126.400 129.000 131.700

12. Abschreibungen 188.000 193.600 199.200 190.800 166.300

13. Sonstige betriebliche  Aufwendungen 134.600 148.800 148.500 148.700 149.000

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
Wertpapiere des Umlaufvermögens

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.100 31.500 25.000 22.100 19.600

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme

17.  Außerordentliche Aufwendungen

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

19. Sonstige Steuern 300 400 400 400 400

Summe Aufwendungen 681.500 734.400 713.800 708.500 687.600

Jahresgewinn/Jahresverlust -33.500 -9.500 11.000 19.700 37.700
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Gemeinde Eisingen
Eisingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan in EUR

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
Nr. 

1. Zuführung zum Stammkapital

2. Zuführungen zu Rücklagen

3. Jahresgewinn 7.000 12.700 29.700

4. Zuführungen zu Sonderposten
mit Rücklagenanteil

5. Zuweisungen und Zuschüsse

6. Beiträge und ähnliche Entgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

7. Zuführungen zu langfristigen
Rückstellungen

8. Veräußerung von Beteiligungen

9. Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten  420.200 662.100 381.000 384.600 76.200

10. Abschreibungen 188.000 193.600 201.200 192.800 168.300

11. Rückflüsse aus gewährten Krediten

12. erübrigte Mittel aus Vorjahren

13. Finanzierungsmittel insgesamt 610.200 857.700 591.200 592.100 276.200
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Gemeinde Eisingen
Eisingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan in EUR

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
Nr. 

1. Sachanlagen und Immaterielle
Anlagewerte für Wasserversorgung

Hochbehälter 100.000 80.000 110.000 100.000 70.000
Pumpwerk 25.000 20.000   
Erweiterung Ortsnetz    
- Leitung Gennenbachquelle/HB
- Erneuerung WL OD 621 50.000 50.000 200.000 300.000 100.000
Wasserleitung Stichstr. Kirchsteige 5.000 20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Neues Fahrzeug  35.000    
Planung Versorgungssicherheit 100.000 100.000
Filter Nano/Ultrafiltration Erweiterung 100.000

2. Finanzanlagen (einschl. Kapital-
einlagen und Umlagen zur 
Vermögensfinanzierung)

3. Rückzahlung von Stammkapital

4. Entnahme von Rücklagen

5. Jahresverlust 33.500 9.500

6. Entnahme Sonderposten mit 
Rücklageanteil

 
7. Planung bilanzielle Auflösung 6.700 6.300 6.200 3.100 200

8. Entnahme langfristiger Rück-
stellungen

9. Tilgung von Krediten 155.000 153.000 173.000 187.000 104.000

10. Gewährung/Rückzahlung Kredite
a) an Gemeinde
b) an Dritte

11. Finanzierungsfehlbetrag aus 233.000 281.900
Vorjahren

12. Finanzierungsbedarf insgesamt 610.200 857.700 591.200 592.100 276.200
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Eisingen

Eigenbetrieb
Wasserversorgung

Stellenübersicht 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Laufbahngruppe Entgeltgruppe Vermerke
Amtsbezeichnung tatsächlich

     TVöD 2021 2020 besetzt am
30.06.

Beschäftigte 8 2 2 1  
7 0 0 1

Summe C 2 2 2

 

Zahl der Stellen
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